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I. Zum Inhalt der Verordnung 

Mit der Verordnung zur Neuregelung produktsicherheitsrechtlicher Vorschrif-
ten über Sportboote und Wassermotorräder wird die Richtlinie 2013/53/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013 über Sport-
boote und Wassermotorräder in deutsches Recht umgesetzt. 

Ziel der genannten Richtlinie war zum einen die Anpassung europäischen 
Rechts an den Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 09. Juli 2008 über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für die 
Vermarktung von Produkten. Der Beschluss enthält eine Reihe von grundsätz-
lichen Bestimmungen und Musterartikeln, die in die Richtlinie 2013/53/EU 
übernommen wurden. Diese umfassen im Wesentlichen Begriffsbestimmungen, 
Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure, Anforderungen an die Rückverfolgbar-
keit von Produkten, Bestimmungen zu harmonisierten Normen, zur Konformi-
tätsbewertung, zur CE-Kennzeichnung, zum Ausschussverfahren, zu den 
notifizierten Stellen sowie zum Notifizierungsverfahren. Mit der Übernahme 
dieser Bestimmungen in die Richtlinie wurde eine Vereinfachung des ordnungs-
politischen Rahmens durch einheitliche Regelungen für den europäischen 
Binnenmarkt unter gleichzeitiger Wahrung eines hohen Sicherheitsniveaus der 
von der Richtlinie 2013/53/EU erfassten Produkte angestrebt. 

Zum anderen wurden mit der genannten Richtlinie die Grenzwerte für Abgas-
emissionen und für Geräuschemissionen von Wasserfahrzeugen mit Antriebs-
motoren an den technologischen Fortschritt angepasst. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Wirtschaftsausschuss, der Ausschuss für Arbeit, Inte-
gration und Sozialpolitik, der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit und der Verkehrsausschuss empfehlen dem Bundesrat, der 
Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen. 




